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RS OGH 1956/2/4 Rkv128/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1956

Norm

ABGB §922

3. RStG §15

Rechtssatz

Der Gewährleistungsanspruch richtet sich nur gegen den unmittelbaren Vormann, es besteht Reihenregress nicht

Sprungregress; es sei denn, daß der unmittelbare Vormann seinen Anspruch dem Nachmann zediert hat.
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